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Vorwort 

Das Steuerrecht kennt verschiedene Bewertungsmaßstäbe. Ein Gutachten kann nur dann als Wert-

nachweis verwendet werden, wenn der dem Sachverhalt entsprechende Wert entsprechend seiner Prinzi-

pien ermittelt wurde.  

Diese Unterlage stellt die entsprechenden Werte überblicksartig vor, detailliertere Unterlagen sind in 

Vorbereitung. 

1. Relevante Werte 

Im Steuerrecht sind folgende (Vergleichs)Werte von Relevanz: 

a) Gemeiner Wert i.S.d. § 10 Abs. 2 BewG 

b) Verkehrswert  

c) Teilwert i.S.d. § 12 BewG  

d) Fremdvergleichswert i.S.d. § 6 Z 6 EStG  

 

Diese Werte sind nicht deckungsgleich und unterscheiden sich durch die Ermittlungs- und Vereinfa-

chungsvorschriften. Der primäre Bewertungsmaßstab sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

Sie erfordern keine Unternehmensbewertung, ebenso wie die fiktive Anschaffungskosten und der End-

preis des Abgabeortes. Von den steuerlichen sind die Werte des Unternehmensrecht und der internatio-

nalen Bilanzierung zu unterscheiden.  

Im Unternehmensrecht sind folgende Werte von Relevanz: 

1. beizulegender Wert 2. beizulegender Zeitwert 

 

In der internationalen Bilanzierung (IFRS) sind folgende Werte von Relevanz: 

a) Fair Value b) Value in Use 

2. Gemeiner Wert 

Vertiefung 
Gesetze / Verordnungen: 
§§ 10 u. 13 BewG; 

Richtlinie / Fachgutachten / Empfehlungen: 
EStR 2000 Rz. 2590 ff; Punkt 5.2 VStR 1989; 

Bücher: 
DKMZ (2022) § 6 Rz. 132 ff; Jakom (2024) § Rz. 48 ff; Quantschnigg / Schuch (1993), § 6 Rz. 84 ff; 
Schürer-Waldheim (1978), S. 24ff, 85; Twaroch u.a. (2019) § Rz. § 10 und 13; 

Artikel: 
Hager (2017); Hager (2021); 

Weblinks: 
Bewertungshilfe, Stichwort: Gemeiner Wert, Gemeiner Wert (Begriff); 

2.1. Begriff und Bedeutung  

Gemeiner Wert: 

Wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des 

Wirtschaftsgutes bei seiner Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis be-

einflussen, zu berücksichtigen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichti-

gen.
2
 

 
2
  § 10 Abs. 2 BewG. 

https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Gemeiner_Wert
https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Gemeiner_Wert_(Begriff)
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Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, ist der gemeine Wert anzuwenden.
3
 Der gemeine Wert ist 

einer der zentralsten Begriffe des Steuerrechts, eine vollständige Aufzählung der Anwendungen erscheint 

unmöglich. Als Beispiel seien aber genannt: 

• Tausch (§ 6 Z 14a EStG 1988) 

• Einlage in eine Körperschaft (§ 6 Z 14b EStG 1988) 

• Vergleichsmaßstab für eine gemischte Schenkung eines Betriebes
4
 

• Aufwertung von internationalen Schachtelbeteiligungen bei Optionserklärung (§ 10 Abs. 3 Z 1 

KStG 1988) 

• USt-Bemessungsgrundlage beim Tausch (§ 3 Abs. 10 UStG 1994) 

• Bemessung der Stiftungseingangsteuer
5
 

• Umgründung und Verlust des Besteuerungsrechtes 

• Bewertung der Transfers von Sachwerten von und ins Privatvermögen bei Umgründungen 

2.2. Nachweis erforderlich 

Nach der Judikatur des VwGH ist der gemeine Wert zu schätzen, wobei das Wr. Verfahren 1996 als 

Verfahren anerkannt ist. Ein Unternehmensbewertungsgutachten kann das Wiener Verfahren ersetzen, 

wenn sich daraus ein genauerer Wert ergibt.
6
 

2.3. Ermittlung 

2.3.1. Prinzipien der Ermittlung 

Aus der Definition ergeben sich Prämissen, die bei der Wertermittlung zu berücksichtigen sind. 

Aus dem Begriff ergeben sich folgende Prämissen der Wertermittlung:
 
 

a) Objektiver Wert 

b) verkaufseitige Wertermittlung (d.h. absatzorientiert), 

c) Einzelveräußerungspreis, 

d) Preis im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, 

e) nach Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes, 

f) Berücksichtigung anderer wertbeeinflussender Umstände, 

g) Unbeachtlichkeit ungewöhnlicher oder persönlicher Verhältnisse insbesondere 

h) Verfügungsbeschränkung in der Person des Steuerpflichtigen bzw. dessen Rechtsvorgängers. 

Für die Ableitung aus Verkäufen ist zu beachten:
7
 

1. Ein einziger Verkauf genügt jedoch für die Ableitung nicht.
8
  

2. Die Verkäufe müssen zeitnah sein
9
 und die Verhältnisse dürfen sich in der Zwischenzeit nicht geän-

dert haben.
10

 

3. Der Preis muss im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen sein, d.h. er wurde durch 

den Ausgleich widerstreitender Interessen von Verkäufer und Käufer gebildet.
11

 Daher ist der tat-

sächlich erzielte Preis in den Fällen der Fremdvergleichsprüfung nicht maßgeblich (Angehörige, 

verbundene Unternehmen). 

 
3
  Vgl. § 10 Abs. 1 BewG. 

4
  vgl. EStR 2000 Rz. 5572. 

5
  Vgl. StiftR 2009 Rz. 318. 

6
  Vgl. BMF (2002). 

7
  Zur Vertiefung vgl. Hager (2017). 

8
  Twaroch u.a. (2019), § 13 Abs. 2 Rz. 2 unter Verweis auf VwGH 6.3.1978, 1172/77. AA BMF (1996) Pkt. II. 

9
  VwGH 20.1.1992, 90/15/0085; 25.6.1997, 95/15/0117; laut § 11 Abs 2 (d)BewG ein Jahr.  

10
  VwGH 20.1.1992, 90/15/0085. 

11
  VwGH 20.1.1992, 90/15/0110 mit weiterer Literatur. 
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2.3.2. Methoden zur Wertermittlung 

Für die Ermittlung kommen prinzipiell folgende Methoden in Frage: 

1) (Börsen-)Kurswert, 

2) zeitnahe Verkäufe, 

3) Schätzung auf Basis der Ertrags- und Vermögenslage: 

a) betriebswirtschaftlich anerkannte Methoden, 

b) Wiener Verfahren 1996 und 

c) sonstige Schätzungsmethoden. 

Für Kapitalanteile ist die (zwingende) Reihenfolgen nach § 13 Abs. 2 BewG zu beachten. Einzelun-

ternehmen und Personengesellschaft sind zu schätzen.
12

 

3. Verkehrswert 

Vertiefung 
Gesetze / Verordnungen: 
§ 305 ABGB; § 12 Abs. 1 UmgrStG; 

Richtlinie / Fachgutachten / Empfehlungen: 
UmgrStR 2002 Rz. 670ff; 

Bücher: 
Kofler (Hrsg.) (2024), § 12, Rz. 186 ff; Schürer-Waldheim (1978), S. 28 f; Schwarzinger (1996); Wiesner 
u.a. (2022) § 12 Rz. 203 ff; 

Artikel: 
Hager (2014); 

Weblinks: 
Bewertunghilfe.at: Verkehrswert (Begriff); Verkehrswert; 

3.1. Begriff und Bedeutung  

Verkehrswert: 

ist jener Wert, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit der Sache bei einer Ver-

äußerung unter Fremden erzielbar wäre.
13

 

M.E. handelt es sich beim Verkehrswert iSd UmgrStG um denselben Wert wie bei dem Wert des 

ABGB. Der Verkehrswert ist ein zentraler Begriff des UmgrStG, wichtiger Anwendungsfall ist der posi-

tive Verkehrswert.  

Tabelle 1: Erfordernis des positiven Verkehrswertes
14

 

Art. Umgründungsvorgang positiver Verkehrswert erforderlich UmgrStR 2002 Rz. 

I Verschmelzung durch Eintragung bewiesen, zu-

sätzlich jedoch nur bei down-

stream-merger 

14, 384 u385 

II Umwandlung nein 631 

III Einbringung ja 653 

IV Zusammenschluss ja 1288 

V Realteilung ja 1514 

VI Handelsspaltung durch Eintragung bewiesen  

 Steuerspaltung ja 1869 

 

 
12

  Vgl. Hager (2017). 
13

  UmgrStR 2002 Rz. 680. 
14

  Aus Hager (2014), S. 200. 

https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Verkehrswert_(Begriff)
https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Verkehrswert
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Weitere Bedeutung Verkehrswert:
15

 

• Basis für unbare Entnahme,
16

 

• Basis für Maßnahme gegen Steuerlastverschiebung,
17

 

• Basis der Berechnung der Ausgleichszahlung bei Realteilung,
18

  

• Aufteilung Grundstückserlös nach Verhältnismethode,
19

  

• Überführung eines Grundstückes aus einem luf Betrieb in einen Gewerbebetrieb
20

 und  

• Veräußerungserlösaufteilung bei Betriebsaufgabe bzw. Veräußerung
21

 

3.2. Nachweis erforderlich 

Die UmgrStR 2002 treffen Annahmen, wann eine Gutachten nicht erforderlich ist.
22

 Der Nachweis 

des positiven Verkehrswert ist eine Anwendungsvoraussetzung des Art III und IV UmgrStG.
23

 

3.3. Ermittlung 

3.3.1. Prinzipien der Ermittlung 

Bestehen Zweifel am Vorhandensein des positiven Verkehrswertes, so ist dieser durch ein Gutach-

ten
24

 nachzuweisen. Neben den allgemeinen Grundsätzen der Unternehmensbewertung sind normiert die 

UmgrStR 2002 besondere Prinzipien, die zu beachten sind.
25

 

3.3.2. Methoden zur Wertermittlung 

Laut UmgrStR 2002 Rz. 680 ist ein Verkehrswert jener Wert des Vermögens, der nach anerkannten 

betriebswirtschaftlichen Methoden
26

 ermittelt worden ist. Betriebswirtschaftlich nicht anerkannte 

Methoden sind daher m.E. nicht anwendbar. Ausnahmsweise kann von den Grundsätzen des Fachgutach-

tens KFS/BW 1 abgewichen werden, wenn die Nachweiskraft des Gutachtens dadurch nicht leidet. 

Das Wiener Verfahren ist zum Nachweis eines zweifelhaften positiven Verkehrswertes nicht geeig-

net.
27

 

4. Teilwert 

Vertiefung 
Gesetze / Verordnungen: 
§ 12 BewG; § 6 Z 1 EStG 1988; 

Richtlinie / Fachgutachten / Empfehlungen: 
EStR 2000 Rz. 2230 ff; VStR 1989: Punkt 4; 

 
15

  Vgl. Hager (2014), S. 199. 
16

  UmgrStR 2002 Rz. 914. 
17

  UmgrStR 2002 Rz. 1311 ff und 1316 ff. 
18

  UmgrStR 2002 Rz. 1530. 
19

  EStR 2000 Rz 588, 2613, 3881. 
20

  EStR 2000 Rz 5069. 
21

  EStR 2000 Rz 5659, 5659e. 
22

  Details vgl. Hager (2014), S. 199 f und Unterlage (Gutachten – Verkehrswert), S. 4. 
23

  Vgl. VwGH 26.2.2014, 2011/13/0034. 
24

  Vgl. Unterlage (Prüfung Gutachten).  
25

  Details vgl. Hager (2014), S. 200 und Unterlage (Gutachten – Verkehrswert), S. 5. 
26

  Vgl. Unterlage (Methodenübersicht), S. 2. 
27

  UmgrStR 2002 Rz. 681. 
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Bücher: 
DKMZ (2022) § 6 Rz.132 ff;  Jakom (2024) § 6 Rz. 37 ff; Kauba (2004); Quantschnigg / Schuch (1993), 
§ 6 Rz. 84 ff; Schürer-Waldheim (1978), S 49ff, 85; Twaroch u.a. (2019) § 12; 

Artikel: 
Hager (2018); 

Weblinks: 
Bewertungshilfe, Stichwort: Teilwert; 

4.1. Begriff und Bedeutung  

Teilwert: 

ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne 

Wirtschaftsgut ansetzen würde. Dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt.
28

  

Bedeutung: 

• Vergleichswert für die Bewertung von Anlagevermögen und Umlaufvermögen (§ 6 Z 1 u. 2 EStG 

1988) (Teilwertabschreibung und -zuschreibung), 

• Entnahme (§ 6 Z 4 EStG 1988), 

• Einlagen (§ 6 Z 5 EStG 1988) und 

• Bewertung von Betriebsvermögen gem. § 68 Abs. 1 BewG. 

4.2. Nachweis erforderlich 

Im Hinblick auf die Teilwertermittlung hat die Rechtsprechung (widerlegbare) Teilwertvermutun-

gen entwickelt.
29

 

Wer eine Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert durchführen will, hat die Entwertung des Wirt-

schaftsgutes nachzuweisen oder doch wenigstens glaubhaft zu machen.
30

 Bei der Teilwertabschreibung 

ist neben dem Ausmaß auch der Zeitraum der Entwertung zu untersuchen. 

4.3. Ermittlung 

4.3.1. Prinzipien der Ermittlung 

Dem Begriff liegen mehrere Fiktionen zu Grunde:
31

 

• Erwerb des gesamten Betriebes, 

• Vereinbarung eines Gesamtkaufpreises, 

• Betriebsfortführung 

Die Fiktionen werden getroffen, solange nicht tatsächlich betriebswirtschaftlich sinnvolle oder recht-

lich zulässige Gegebenheiten diesen Annahmen entgegenstehen. 

Der Teilwert lässt sich durch folgende Prämissen umschreiben: 

• objektivierter Wert, 

• Zusammenhangswert,  

• Stichtagswert,  

• Schätzwert und 

• käuferorientiert (d.h. erwerberorientiert). 

Von den Prämissen gibt es keine Ausnahmen. 

 
28

  § 10 Abs. 1 BewG, gleichlautend § 6 Z 1 EStG 1988. 
29

  Vgl. EStR 2000 Rz. 2232. 
30

  Zuletzt VwGH 24.2.2011, 2010/15/0204. 
31

  Vgl. EStR 2000 Rz. 2230, Kauba (2004), S. 46. 

https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Teilwert
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Ein unter den Anschaffungskosten liegender Teilwert der Beteiligung ist idR auf der Grundlage einer 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Unternehmensbewertung nachzuweisen.
32

 

Der Teilwert von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften an folgenden wertbestimmenden Faktoren:
33

 

• Substanzwert,  

• Ertragswert und 

• strategischer Wert (VwGH 29.4.1992, 90/13/0031).  

4.3.2. Methoden zur Wertermittlung 

Für die Teilwertabschreibung und -zuschreibung sind Bewertungen nach betriebswirtschaftlich aner-

kannten Methode erforderlich.
34

 

5. Fremdvergleichswert 

Vertiefung 
Gesetze / Verordnungen: 
Art. 9 OECD-MA 2017; Art. 5 Anti-BEPS-RL; 

§ 6 Z 6 EStG 1988; 

Richtlinie / Fachgutachten / Empfehlungen: 
EStR 2000 Rz. 2511 ff; VPR 2021; EAS 2987; 

Bücher: 
DKMZ (2022) § 6 Rz. 378 ff; Jakom (2024) § 6 Rz. 51, 147 ff; Quantschnigg / Schuch (1993), § 6 Rz. 
212 ff; Stefaner / Schragerl (2016), S. 21 f; 

Artikel: 
Bachl (2009), S. 163 ff; Staringer (2018), S. 179 ff;  

5.1. Begriff und Bedeutung  

Fremdvergleichswert: 

entspricht jenem Preis, der Verkauf an einen vom Steuerpflichtigen völlig unabhängigen Betrieb ange-

setzt worden wäre.
35

 

Die Definitionen entspricht weitgehend dem § 1 Abs. 1 (d)AStG. Die Regelungen des UmgrStG gehen 

dem § 6 Z 6 EStG 1988 vor.
36

 

Für den Fremdvergleichspreis wird als Maßstab des Fremdvergleiches (arm’s length principle) die 

verkehrsübliche Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters gegenüber Fremden zu-

grunde gelegt.
37

 Diese findet sich in Art 7 und 9 OECD-MA 2017.
38

 

Konkretisierungen dazu finden sich in der Anti-BEPS-RL Die Anti-BEPS-RL basiert auf BEPS 2015 

und wird auch mit dem Begriff Anti Tax Avoidance Directive ATAD bezeichnet. Die Prinzipien finden 

sich in der OECD-VPR 2017, die mit der VPR 2021 umgesetzt wurden. 

 
32

  EStR 2000 Rz 2241 
33

  EStR 2000 Rz 2243. 
34

  EStR 2000 Rz. 2241 bzw. 2584, zur Teilwertabschreibung zuletzt VwGH 17.04.2008, 2005/15/0086. 
35

  Vgl. § 6 Z 6 lit. a EStG 1988. 
36

  Ehgartner in Jakom (2024), § 6 Rz. 147. 
37

  Vgl. Beumer / Duscha in Peemöller (2019), S. 1566 unter Verweis auf BFH 16.3.1967, BStBl 1967 III S 626; 

Bei Pröll / Schwaiger (2009), als Sorgfaltsmaßstab des (ordentlichen) Geschäftsführers. 
38

  Vgl. Mayr / Gensluckner in DKMZ (2022), § 6 Rz. 380. 
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Anwendungsfälle:
39

 

1) Alle Fälle des § 6 Z 6 EStG 1988, außer 

a) Bei Zuzugsbesteuerung nach Wegzug mit Stundung: gem. § 6 Z 6 lit h EStG 1988 Buchwert,  

2) Bestimmte Fälle auf Gesellschafterebene bei Verschmelzungen 

a) Down-stream Merger mit ausländischen Anteilseignern gem. § 5 Abs 1 Z 4 UmgrStG und 

b) Gewährung eigener Anteile als Gegenleistung der übernehmenden Körperschaft an ausländi-

sche Gesellschafter gem. § 5 Abs 1 Z 5 UmgrStG; 

3) Entstrickungen mit Verlust des Besteuerungsrechtes bei 

a) Einbringungen (§ 16 Abs 1 UmgrStG) 

b) Zusammenschlüsse (§ 24 Abs 1 Z 3 UmgrStG) 

c) Realteilungen (§ 29 Abs 1 Z 3 UmgrStG) 

Keine Bedeutung kommt dem Fremdvergleichswert im außerbetrieblichen Bereich zu, da § 6 Z 6 nur 

für betriebliche Vorgänge anzuwenden ist.
40

 

5.2. Nachweis erforderlich 

Es ist die Amtswegigkeit zu beachten. Soweit eine Bemessungsgrundlage nicht ermittelt werden kann, 

muss sie geschätzt werden. Keine Judikatur zur Bewertung nach betriebswirtschaftlich anerkannte Me-

thode, m.E. aber notwendig. Die Finanzverwaltung anerkennt das Wr. Verfahren 1996 nicht als Nach-

weis. 

5.3. Ermittlung 

Der Fremdvergleichswert: 

• ist absatzorientiert, 

• beinhaltet keine Fortführungsprämisse und 

• orientiert sich an den konkreten Verkäufer und Käufer. 

5.3.1. Prinzipien der Ermittlung 

Je nach dem was übertragen wurde, sind unterschiedliche Prinzipien zu beachten: 

a) Einzelwirtschaftsgüter: die Methoden zur Ermittlung von Verrechnungspreisen laut OECD -VPR 

2017,
41

 z.B. Kostenaufschlagsmethode; 

b) Immaterielle Wirtschaftsgüter: betriebswirtschaftlich anerkannte Methoden wie im Fachgutachten 

IDW S 5 (2015) angeführt, z.B. Lizenzpreisanalogiemethode; 

c) (Teil)Betriebe: Wert einschließlich Firmenwert. Der Wert ist durch eine betriebswirtschaftlich aner-

kannte Methode zu ermitteln.
42

 Daher ist das Wr. Verfahren 1996 nicht anwendbar. Dabei kann 

man sich an der (d)FVerlV (2022) orientieren.
 43

 

5.3.2. Methoden zur Wertermittlung 

Bei Betrieben kommen in Frage: 

a) tatsächlicher  

b) hypothetischer Fremdvergleich 

 
39

  Vgl. Staringer (2018), S. 179. 
40

  VPR 2021 Rz. 14 u.V.a. EAS 2445 vom 20.4.2004. Vgl. auch BFG 18.7.2019, RV/1100628/2016. 
41

  Meyerle in Stefaner / Schragerl (2016), S. 23. Details VPR 2021 Rz. 25 ff. 
42

  EStR 2000 Rz. 2517. 
43

  Vgl. Bachl (2009), Csoklich / Macho (2009), a.A. Bieber (2009), S 158 ff, demnach gibt es keine Besteuerung 

des „ausländischen Gewinnpotentiales“ unterhalb des steuerlichen Teilbetriebs. 
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